
Jetzt #DatenschutzReady mit cobra CRM

Die Komplexität der DSGVO überfordert viele Unternehmen. 

Hier finden Sie kompakt alles Wichtige zu den 
zentralen Absätzen 12-16



Den Datenschutz im Griff mit cobra CRMDSGVO

Das Recht auf transparente Informationen

Die Informationspflicht des Verantwortlichen

Informationspflicht, wenn Daten nicht beim 
Betroffenen erhoben werden

Auskunftsrecht

Recht auf Berichtigung

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16



Das Recht auf transparente Informationen

§ 12

Artikel 12 bedeutet für Sie, dass Sie 

den Umfang, den Zweck sowie die 
Speicherdauer personenbezogener Daten 
konsequent hinterlegen müssen, so dass Sie 
jederzeit darüber informieren können 
(= Dokumentationspflicht)



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationen zu jeder Zeit/Jederzeit auskunftsfähig§ 12.1
Originaltext Artikel 12, Absatz 1
Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß 
den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf 
die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich 
speziell an Kinder richten. Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information 
mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde.

Artikel 12, Absatz 1, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

jederzeit in der Lage sein müssen, einer Person, 

alle personenbezogenen Daten - schriftlich 
oder elektronisch - übermitteln zu können. Das beinhaltet 
auch alle Informationen über die Datenverarbeitung.



Informationen zu jeder Zeit/Jederzeit auskunftsfähig§ 12.1

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. cobra Datenschutz auswählen und 

3. alle personenbezogenen Daten auf einen 

Blick erhalten. 

4. Entscheiden, was die Ausgabe an den 

Betroffenen enthalten soll und 

5. diese Auswahl ausgeben. 

6. Ausgabe als PDF oder CSV anweisen.

 Versenden der Auskunft per Mail oder 

per Brief.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Auskunftsverweigerung nur bei berechtigten Zweifeln§ 12.2

Originaltext Artikel 12, Absatz 2 
Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den 
Artikeln 15 bis 22. In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich der Verantwortliche 
nur dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer 
Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht 

in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren.

Artikel 12, Absatz 2, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

bei personenbezogenen Daten nur dann die
Übermittlung verweigern dürfen, 
wenn Sie die betroffene Person glaubhaft

nicht identifizieren können.



Auskunftsverweigerung nur bei berechtigten Zweifeln§ 12.2

Ihre Lösung in cobra

1. cobra Datenschutz auswählen. 

2. Nach personenbezogenen Daten suchen. 

3. Suchkriterien eingeben, die die 

betroffene Person eindeutig 

identifizieren (alternativ Suche in allen 

relevanten Tabellen,  

falls das Suchkriterium kein 

personenbezogenes Datum ist). 

4. Leeres Suchergebnis zeigt, dass die 

betroffene Person in cobra nicht zu 

identifizieren ist.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Pünktliche Information§ 12.3
Originaltext Artikel 12, Absatz 3 
 Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 15 
bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des  
Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche 
unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine 
Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die betroffene Person den Antrag 
elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes 
angibt.

Artikel 12, Absatz 3, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

die betroffene Person über die Maßnahmen 
innerhalb eines Monats informieren müssen 
bzw. bei elektronischem Antrag auf elektronischem Weg informieren 
müssen (Ist eine Fristverlängerung notwendig, informiert das 
Unternehmen die betroffene Person über die Fristverlängerung). 



Pünktliche Information§ 12.3

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Information über Klagemöglichkeiten§ 12.4
Originaltext Artikel 12, Absatz 4 
Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so 
unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer 

Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

Artikel 12, Absatz 4, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie
nach einer Anfrage - falls Verzögerungen auftreten - die betroffene 

Person innerhalb eines Monats über die 
Gründe der Verzögerung aufklären 
müssen und darüber, dass die betroffene Person 
die Möglichkeit hat bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde 
einzulegen oder vor Gericht zu klagen.



Information über Klagemöglichkeiten§ 12.4

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss.



Die Informationspflicht des Verantwortlichen

§ 13

Artikel 13 bedeutet für Sie, dass Sie 
wenn Sie personenbezogene Daten erheben, 
Sie die betroffene Person darüber informieren 
müssen, warum Sie dies auf welcher 
Rechtsgrundlage tun und ihr die Kontaktdaten 
des Datenschutzbeauftragten nennen, 

und zwar exakt dann, wenn Sie die Daten erheben.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Ansprechpartner und Zweck der Datenerhebung§ 13.1 a

Originaltext Artikel 13, Absatz 1 (a)
Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

Artikel 13, Absatz 1 (a), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

Ihrem Kunden mitteilen müssen, dass Sie gerade 
personenbezogene Daten erheben. Außerdem 
(a) Name und Kontaktdaten eines Ansprechpartners 
oder des Vertreters



Ansprechpartner und Zweck der Datenerhebung§ 13.1 a

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Ansprechpartner und Zweck der Datenerhebung§ 13.1 b

Originaltext Artikel 13, Absatz 1 (b)
Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 
[...]
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

Artikel 13, Absatz 1 (b), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

Ihrem Kunden mitteilen müssen, dass Sie gerade 
personenbezogene Daten erheben. Außerdem 

(b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten in Ihrem Unternehmen.



Ansprechpartner und Zweck der Datenerhebung§ 13.1 b

Ihre Lösung in cobra

1. Datenschutzbeauftragte in der 

Adresstabelle pflegen

2. Datenschutzbeauftragten mit Firmen 

verknüpfen

 zu jeder gespeicherten Adresse lässt sich 

der Datenschutzbeauftragte finden

 Die Kontaktdaten des Beauftragten 

lassen sich in wenigen Schritten auswählen 

und dann über eine Brief-/ Mailvorlage an 

den Betroffenen kommunizieren.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Dauer der Speicherung und Widerrufsrecht§ 13.2 a
Originaltext Artikel 13, Absatz 2 (a)
Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum 
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, 
um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

Artikel 13, Absatz 2 (a), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie,

sobald Sie persononenbezogene Daten erheben,
(a) die betroffene Person außerdem informieren müssen, 

wie lange Sie die Daten speichern. 



Dauer der Speicherung und Widerrufsrecht§ 13.2 a

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. Verarbeitungszwecke und -dauer für die 

Adresse pflegen. 

 Zum Betroffenen lassen sich somit alle 

Verarbeitungszwecke inkl. Dauer der Spei-

cherung mit wenigen Schritten auswählen 

und dann über eine Brief-/Mailvorlage an 

den Betroffenen kommunizieren.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Dauer der Speicherung und Widerrufsrecht§ 13.2 b
Originaltext Artikel 13, Absatz 2 (b)
Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 
Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 
[...]
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 
der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit;

Artikel 13, Absatz 2 (b), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

sobald Sie persononenbezogene Daten erheben
(b) außerdem Ihre Kunden informieren müssen, dass sie 

ein Auskunftsrecht über ihre Daten haben 
und dass sie verlangen können, dass ihre Daten geändert oder gelöscht werden 
beziehungsweise nicht weitergegeben werden sollen. 



Dauer der Speicherung und Widerrufsrecht§ 13.2 b

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss!



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Datenverwendung§ 13.3

Originaltext Artikel 13, Absatz 3
Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 

weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt 

er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen 

Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

Artikel 13, Absatz 3, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie
Bescheid sagen müssen, wenn Sie vorhaben, 

die erhobenen Daten jetzt doch anders zu 
verwenden, als ursprünglich angekündigt. 

Das betrifft auch die Dauer der Speicherung.



Datenverwendung§ 13.3

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. Verarbeitungszwecke und -dauer für die 

Adresse pflegen. 

 Zum Betroffenen lassen sich somit 

alle Verarbeitungszwecke inkl. Dauer 

der Speicherung mit wenigen Schritten 

auswählen und dann über eine Brief-/

Mailvorlage an den Betroffenen 

kommunizieren.



Informationspflicht auch bei Daten Dritter 

§ 14

Artikel 14 bedeutet für Sie, dass Sie 
auch Personen, von denen 
Sie Daten verwenden wollen, 
die Sie von anderen bekommen haben, 
informieren müssen.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationspflicht auch bei Daten Dritter § 14.1 a
Originaltext Artikel 14, Absatz 1 (a)
Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so 

teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls 

seines Vertreters;

Artikel 14, Absatz 1 (a), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

auch Personen, von denen Sie Daten verwenden wollen, die 
Sie von anderen bekommen haben, informieren müssen

(a) über Name und Kontaktdaten eines 
Ansprechpartners oder des Vertreters.



Informationspflicht auch bei Daten Dritter § 14.1 a

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationspflicht auch bei Daten Dritter § 14.1 b

Originaltext Artikel 14, Absatz 1 (b)
Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so 

teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

[...]

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

Artikel 14, Absatz 1 (b), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

auch Personen, von denen Sie Daten verwenden wollen, die 
Sie von anderen bekommen haben, informieren müssen

(b) über die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten in Ihrem Unternehmen.



Informationspflicht auch bei Daten Dritter § 14.1 b

Ihre Lösung in cobra

1. Datenschutzbeauftragte in der 

Adresstabelle pflegen.

2. Datenschutzbeauftragten mit Firmen 

verknüpfen.

 Zu jeder gespeicherten Adresse lässt 

sich der Datenschutzbeauftragte finden.

 Die Kontaktdaten des Beauftragten 

lassen sich in wenigen Schritten auswählen 

und dann (auch über cobra) an den 

Betroffenen kommunizieren.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationspflicht auch bei Daten Dritter § 14.1 c
Originaltext Artikel 14, Absatz 1 (c)
Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so 

teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

[...]

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, 

sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

Artikel 14, Absatz 1 (c), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

auch Personen, von denen Sie Daten verwenden wollen, die 
Sie von anderen bekommen haben, informieren müssen,

(c) was Sie mit ihren Daten vorhaben beziehungsweise, 
was ein Dritter, dem Sie die Daten weitergeben wollen, damit vorhat.



Informationspflicht auch bei Daten Dritter § 14.1 c

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. Verarbeitungszwecke für die Adresse 

pflegen.

 Zum Betroffenen lassen sich somit 

alle Verarbeitungszwecke inkl. Dauer 

der Speicherung mit wenigen Schritten 

auswählen und dann (auch über cobra) an 

den Betroffenen Kommunizieren.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationen für faire und transparente Verarbeitung§ 14.2 a
Originaltext Artikel 14, Absatz 2 (a)
Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen 

Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen 

Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:

 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

Artikel 14, Absatz 2 (a), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

dem Betroffenen zusätzlich sagen müssen, 
(a) wie lange Sie die Daten speichern. 



Informationen für faire und transparente Verarbeitung§ 14.2 a

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. Verarbeitungszwecke und -dauer für die 

Adresse pflegen. 

 Zum Betroffenen lassen sich somit 

alle Verarbeitungszwecke inkl. Dauer 

der Speicherung mit wenigen Schritten 

auswählen und dann über eine Brief-/ 

Mailvorlage an den Betroffenen 

kommunizieren.



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationen für faire und transparente Verarbeitung§ 14.2 b
Originaltext Artikel 14, Absatz 2 (b)
Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen 

Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen 

Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

[...]

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten 

Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

Artikel 14, Absatz 2 (b), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

dem Betroffenen zusätzlich sagen müssen, 
(b) warum Sie die Daten verarbeiten wollen.



Informationen für faire und transparente Verarbeitung§ 14.2 b

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu je dem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss!



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Informationen für faire und transparente Verarbeitung§ 14.2 c
Originaltext Artikel 14, Absatz 2 (c)
Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 

die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person 

gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: [...]

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit;

Artikel 14, Absatz 2 (c), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

dem Betroffenen zusätzlich sagen müssen, 
(c) dass die Betroffenen ein Auskunftsrecht haben und 

verlangen können, dass ihre Daten geändert oder gelöscht 
beziehungsweise nicht weitergegeben werden sollen. Auch die 
Art der Datenverarbeitung können Betroffene einschränken. 



Informationen für faire und transparente Verarbeitung§ 14.2 c

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen.

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und 

3. entweder einen Einzelbrief mit Vorlage 

erstellen oder 

4. eine Email mit Vorlage versenden.

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss!



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Schnelle Informationen § 14.3 a
Originaltext Artikel 14, Absatz 3 (a)
Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der 

personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats;

Artikel 14, Absatz 3 (a), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie

den Betroffenen
(a) schnellstmöglich informieren 
müssen, spätestens innerhalb eines Monats.



Schnelle Informationen § 14.3 a

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und

3. Entweder einen Einzelbrief erstellen 

oder

4. Eine Email versenden

5. Zeitsteuerung aktivieren und Zeitpunkt 

des Versands definieren

 In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss!



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Verarbeitungszweck ändert sich§ 14.4
Originaltext Artikel 14, Absatz 4
Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt 

wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen 

über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 

Absatz 2 zur Verfügung.

Artikel 14, Absatz 4, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

die betroffene Person informieren müssen, 

wenn Sie mit den Daten nun doch etwas anderes vorhaben, 
als zunächst angekündigt.



Verarbeitungszweck ändert sich§ 14.4

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. Verarbeitungszwecke und -dauer für die 

Adresse pflegen. 

 Zum Betroffenen lassen sich somit 

alle Verarbeitungszwecke inkl. Dauer 

der Speicherung mit wenigen Schritten 

auswählen und dann über eine Brief-/ 

Mailvorlage an den Betroffenen 

kommunizieren.



Auskunftsrecht der betroffenen Person

§ 15

Artikel 15 bedeutet für Sie, dass Sie 

auf Anfrage eines Betroffenen bestätigen 

müssen, wenn Sie personenbezogene 
Daten der Person verarbeiten und auf 
Anfrage über diese auch informieren müssen. 



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Auskunft über personenbezogene Daten§ 15.1 a

Originaltext Artikel 15, Absatz 1 (a)
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 

so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende 

Informationen:

a) die Verarbeitungszwecke;

Artikel 15, Absatz 1 (a), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

auf Anfrage eines Betroffenen bestätigen müssen, wenn Sie 

personenbezogene Daten der Person verarbeiten. 

Sie müssen außerdem darüber informieren,

(a) was Sie mit den Daten machen wollen.



Auskunft über personenbezogene Daten

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. Neuen Verarbeitungszweck/ -dauer für 

die Adresse pflegen. 

 Für eine Kommunikation des neuen 

Zwecks kann eine Brief-/Mailvorlage in 

cobra hinterlegt und dann über cobra an 

den Betroffenen geschickt werden.

§ 15.1 a



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Auskunft über personenbezogene Daten§ 15.1 b

Originaltext Artikel 15, Absatz 1 (b)
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 

so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende 

Informationen:

[...]

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

Artikel 15, Absatz 1 (b), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

auf Anfrage eines Betroffenen bestätigen müssen, wenn Sie 

personenbezogene Daten der Person verarbeiten. 

Sie müssen außerdem darüber informieren,

(b) welche Daten Sie verarbeiten wollen.



Auskunft über personenbezogene Daten

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen

2. cobra Datenschutz auswählen und 

3. alle personenbezogenen Daten auf einen 

Blick erhalten.

4. Im Protokoll die Weitergaben einsehen 

und selektieren. 

5. Ausgabe der Weitergaben als PDF oder 

CSV 

 Versenden der Auskunft per Mail oder 

per Brief .

I. Wichtig ist jedoch die konsequente Pflege 

der Weitergabeziele in cobra CRM.

§ 15.1 b



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Auskunft über personenbezogene Daten§ 15.1 c
Originaltext Artikel 15, Absatz 1 (c)
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat 

sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

[...]

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 

Drittländern oder bei internationalen Organisationen;

Artikel 15, Absatz 1 (c), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

auf Anfrage eines Betroffenen bestätigen müssen, wenn Sie 

personenbezogene Daten der Person verarbeiten. 

Sie müssen außerdem darüber informieren,

(c) wem Sie die Daten weitergegeben haben 
beziehungsweise weitergeben wollen.



Auskunft über personenbezogene Daten

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. cobra Datenschutz auswählen und 

3. alle personenbezogenen Daten auf einen 

Blick erhalten.

4. Die Herkunft personenbezogener Daten 

einsehen. 

5. Ausgabe der Quellinformation als PDF 

oder CSV 

 Versenden der Auskunft per Mail oder 

per Brief 

I. Wichtig ist jedoch die konsequente Pflege 

der Quellen in cobra.

§ 15.1 c



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Auskunft über personenbezogene Daten§ 15.1 d

Originaltext Artikel 15, Absatz 1 (d)
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat 

sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

[...]

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 

falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

Artikel 15, Absatz 1 (d), bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

auf Anfrage eines Betroffenen bestätigen müssen, wenn Sie 

personenbezogene Daten der Person verarbeiten. 

Sie müssen außerdem darüber informieren,

(d) wie lange Sie die Daten speichern wollen.



Auskunft über personenbezogene Daten

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen. 

2. Neuen Verarbeitungszweck/ -dauer für 

die Adresse pflegen. 

Für eine Kommunikation des neuen 

Zwecks kann eine Brief-/Mailvorlage in 

cobra hinterlegt und dann über cobra an 

den Betroffenen geschickt werden.

§ 15.1 d



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Datenübertragung in Drittländer§ 15.2

Originaltext Artikel 15, Absatz 2
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die 

geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung 

unterrichtet zu werden.

Artikel 15, Absatz 2, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

Daten nur dann an ein Nicht-EU-Land oder eine 
internationale Organisation weitergeben dürfen, 
wenn Sie den Schutz der Daten garantieren können. 



Datenübertragung in Drittländer

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen

2. cobra „Ausgabe“ auswählen und

3. entweder einen Einzelbrief oder

4. eine Email versenden.

In cobra CRM kann zu jedem genannten 

Zweck einmalig eine rechtskonforme 

Vorlage erstellt werden, die dann nur noch 

ausgewählt und verschickt werden muss.

§ 15.2



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Kopie der Daten§ 15.3

Originaltext Artikel 15, Absatz 3
Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 

beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 

Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, 

so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu 

stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

Artikel 15, Absatz 3, bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

dem Betroffenen eine Kopie der 
gespeicherten Daten zur Verfügung stellen müssen. 
Die können Sie beispielsweise per E-Mail verschicken. 
Die erste Kopie ist kostenlos. Für jede weitere 

angeforderte Kopie dürfen Sie Geld verlangen. 



Kopie der Daten

Ihre Lösung in cobra

1. Person in Adresstabelle finden und 

auswählen 

2. cobra Datenschutz auswählen und 

3. alle personenbezogenen Daten auf einen 

Blick erhalten.

4. Entscheiden, was die Ausgabe an den 

Betroffenen enthalten soll und 

5. diese Auswahl ausgeben 

6. Ausgabe als PDF oder CSV

 Versenden der Auskunft per Mail oder 

per Brief.

§ 15.3



Recht auf Berichtigung

§ 16

Artikel 16 bedeutet für Sie, dass Sie 
Jederzeit die Daten einer Person korrigieren 
müssen, wenn diese das verlangt. 
Und zwar sofort. 



Hier geht es zur 
Lösung in cobra

Recht auf Berichtigung§ 16.1
Originaltext Artikel 16, Absatz 1
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung 

sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung 

der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu 

verlangen.

Artikel 16, Absatz 1 bedeutet in vereinfachter Form für Sie, dass Sie 

jederzeit die Daten einer Person korrigieren müssen, 
wenn diese das verlangt. Und zwar sofort. 



Recht auf Berichtigung

Ihre Lösung in cobra

1. Adresseingabemaske mit betreffendem 

Datensatz öffnen

2. Daten korrigieren

3. Änderungen speichern

§ 16.1


